
6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 ‘Bahnhof/Salinenhof', Salzkotten

Übersicht vorliegende wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Beteiligung
gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Behörde/sonstiger Träger
öffentlicher Belange

Stellungnahmen

1 Geologischer Dienst NRW

30.11.2023

„zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Informationen und
Hinweise:

Baugrund
Im Untergrund der Planfläche liegen die potentiel verkarstungsfähigen Gestein der Erwitte-Formation
(Kreide). Mir sind keine Erdfälle aus der Umgebung bekannt.

Schutzgut Boden
Informationen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Umweltbericht) für das
Schutzgut Boden, zur Verwendung von Mutterboden sowie zur Nutzung der Karte der schutzwürdigen
Böden:

Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden
Nach der Karte der schutzwürdigen Böden (3. Auflage) sind im Rahmen der Beschreibung und Bewertung
des Schutzgutes die betroffenen Böden, deren Bodenschutzstufen und Bodenfunktionen zu benennen.
Zudem sind die Folgen des Eingriffs auf das Schutzgut Boden zu bewerten.

Hinweise zu den Böden im Plangebiet können über die Karte der schutzwürdigen Böden auf
GEOportal.NRW1 abgerufen werden: Kompensationsmaßnahmen für den Verlust an schutzwürdigen
Böden sind folgender Veröffentlichung zu entnehmen (Kap. 3.7, S. 24):

 Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden
in der Bauleitplanung2.



Verwendung von Mutterboden
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen
der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist
vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später wieder einzubauen.“

2 Deutsche Bahn AG - DB
Immobilien

12.12.2023

„Unsererseits bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen das o.g. Vorhaben, wenn die nachfolgenden
Hinweise beachtet werden:
 Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der

angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. Auswirkungen auf Bahndurchlässe
sowie Sichtbehinderungen der Triebfahrzeugführer durch Blendungen, Reflexionen oder
Staubentwicklungen sind zu vermeiden. Außerdem ist zu beachten, dass Bahnübergänge, z.B. durch
erhöhtes Verkehrsaufkommen oder den Einsatz schwer beladener Baufahrzeuge, nicht
beeinträchtigt werden dürfen.

 Wird aufgrund des Vorhabens eine Kreuzung der vorhandenen Bahnstrecken mit Kanälen,
Wasserleitungen o.ä. erforderlich, so sind hierfür entsprechende Kreuzungs- bzw.
Gestattungsanträge zu stellen. Die notwendigen Informationen zur Antragsstellung finden Sie
online unter:

http://www.deutschebahn.com/Leitungskreuzungen und
http://www.deutschebahn.com/Gestattungen
 Zukünftige Aus- und Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb sind der

Deutschen Bahn AG weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu
gewähren.

 Die Herausgabe von Verkehrsdaten in Bezug auf Lärm (zur Berechnung von Schallemissionen, -
immissionen, Erstellung schalltechnischer Untersuchungen und Planung von
Schallschutzmaßnahmen) erfolgt zentral durch Deutsche Bahn AG, Umwelt (CU), Projekte
Lärmschutz, Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin.

  Aus den eingereichten Unterlagen gehen keine Hinweise auf bestehende Vereinbarungen zu
Gunsten der DB AG und der mit dieser nach § 15 AktG verbundenen Unternehmen (Dienstbarkeiten,
schuldrechtliche Vereinbarungen etc.) hervor. Besteht ein entsprechender Sachverhalt, so sind die
für die Beurteilung der zu entscheidenden Fragen erforderlichen Angaben zu ergänzen und uns
erneut zur Stellungnahme vorzulegen.



 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Brems-stäube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter
Bebauung führen können. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf Schutz- oder
Ersatzmaßnahmen können gegen die DB AG nicht geltend gemacht werden.

 Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verfahren. Spätere Anträge auf Baugenehmigung für den
Geltungsbereich sind uns ebenfalls erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Wir behalten uns weitere
Bedingungen und Auflagen, insbesondere in Bezug auf die Bauausführung, vor.“


